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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1957

Norm

GBG §94 Abs1 Z2 C

Rechtssatz

Die zweimalige Anhaltung des Veräußerers in einer geschlossenen Anstalt, die Einleitung des

Entmündigungsverfahrens und die Bestellung eines vorläu8gen Beistandes wenige Wochen nach Abschluß des zu

verbüchernden Vertrages lassen begründete Zweifel im Sinne des § 94 Abs 1 Z 2 GBG 1955 durchaus berechtigt

erscheinen.
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Beisatz: Der Umstand, daß die Einleitung des Entmündigungsverfahren nicht wegen Geisteskrankheit oder

Geistesschwäche erfolgte, fällt nicht ins Gewicht. (T1)
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